
„unten nach oben“ — in Gestalt von Beschwerden, 
. Kritiken und Eingaben der Bevölkerung, vor allem 

aber — und das betrifft besonders die Arbeit des 
Ministeriums — in den Stellungnahmen der Werktäti
gen zu Gesetzentwürfen. Von “oben nach unten“ zeigt 
sich die Zusammenarbeit vor. allem in der Erläuterung 
von Gesetzen und Urteilen sowie in den verschiede
nen Formen der massenpolitischen Arbeit der Justiz. 
Es ist selbstverständlich, daß bei allen diesen Ver
anstaltungen zugleich auch wieder die Meinung der 
Werktätigen zum Ausdruck kommt und zu beachten 
ist. Sowohl im Apparat des Generalstaatsanwalts wie 
im Ministerium hat man sich bereits mit der Frage 
beschäftigt, wie unter Ausnutzung und Verallgemeine
rung der Erfahrungen der Wahlbewegung die massen
politische Arbeit, besonders die Justizaussprachen, 
weiter entwickelt werden, und zwar in Richtung einer 
Spezialisierung sowohl dem Teilnehmerkreis (LPG- 
Bauern, Gastwirte, Kraftfahrer usw.) wie der Thema
tik nach. Auch hier wird es sich empfehlen, daß 
Generalstaatsanwalt und Ministerium der Justiz ihre 
Erfahrungen austauschen.

Um‘sowohl das Niveau der Justizaussprachen zu 
heben als auch den Mitarbeitern Gelegenheit zu 
geben, auch auf diese Weise ihre Beziehungen zu den 
Werktätigen zu festigen, sind die Instrukteure des 
Ministeriums verpflichtet, bei jeder Instruktion an 
einer Justizaussprache im Bezirk teilzunehmen und 
dort als Vertreter des Ministeriums aufzutreten. Die 
Erfüllung dieses Beschlusses sollte von unten kon
trolliert werden. Beim Generalstaatsanwalt ist jeder 
Instrukteur verpflichtet, mit einem Betrieb seines 
Instrukteurbereiches Kontakt zu haben — ein Be- 

' Schluß, der bereits 1956 gefaßt wurde, aber nach wie 
vor aktuell ist.

■f-ft
ii

Besondere Möglichkeiten und Aufgaben der Verbin
dung mit den Werktätigen wird die Vorbereitung der 
Schöffenwahl im Jahre 1958 bringen.

Auch für die Organe der Justiz ist die v o l l e  
D u r c h s e t z u n g  d e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  
ö r t l i c h e n  O r g a n e  d e r  S t a a t s m a c h t  eine 
zentrale Augabe, obgleich sie selbst nicht unter die 
örtlichen Organe zählen. Dies stellt den Staatsanwäl
ten besonders verantwortungsvolle Aufgaben; sie müs
sen sorgfältig die Entwicklung beobachten, mit der 
die Übertragung von Aufgaben von zentralen Stellen 
auf die örtlichen Organe, vom Bezirk auf den Kreis, 
vom Kreis auf die Gemeinde vor sich geht. Ohne For
malismus und ohne Übereifer müssen sie dabei die 
Einhaltung der Grundlinien der Partei, der Politik der 
Regierung und der einzelnen gesetzlichen Bestimmun
gen kontrollieren — stets so, daß es dem Neuen, der 
Festigung der demokratischen Staatsmacht und der 
Gesetzlichkeit dient.

Den Gerichten, vor allem den Kreisgerichten, ist die 
Aufgabe gestellt, die Beziehungen zu den örtlichen 

fl Volksvertretungen gemäß § 8 des Gesetzes vom 
f -017. Januar 1957 über die jährliche Rechenschaftslegung 

hinaus lebendig zu gestalten. Dies wird besonders mit 
Hilfe der Ständigen Kommissionen für Inneres und 

'/Justiz zu geschehen haben, wobei wir annehmen, daß 
die rund 270 Richter, Staatsanwälte und anderen Mit
arbeiter der Justizorgane und die über 4000 Schöffen, 
die als Volksvertreter gewählt sind, gute „Verbin
dungsleute" sein werden.

Die Verbesserung der Arbeitsweise ist endgültig 
gesichert erst durch die Menschen, die die jeweilige 

- - Arbeit ausführen. Deshalb ist die Erhöhung der Qua- 
'*'■ lität unserer Kader von erstrangiger Bedeutung. Man 

jdarf daher der Frage, ob jeder einzelne Mitarbeiter 
'’ -»am richtigen Platz steht, nickt mehr ausweichen. Wird 

er seiner Aufgabe nicht gerecht, muß man prüfen, mit 
L-' V welchen Mitteln dem abgeholfen werden kann oder 

ob seine Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz 
notwendig ist. Diese Frage muß in den zentralen 
Organen wie in den Bezirken und Kreisen gestellt 
werden. Das Ministerium hat bereits im vergangenen 
Jahre geprüft, inwieweit die Richter an den Bezirks
gerichten, besonders die Oberrichter, wirklich den 
Anforderungen eines Bezirksgerichts entsprechen, und 
notwendige Veränderungen vor genommen.

Für die Mehrzahl der Richter und Staatsanwälte 
steht der Abschluß des Fernstudiums noch im Mittel
punkt der Fortbildung. Wir wollen bei dieser Gelegen
heit den Mitarbeitern der Justiz davon Kenntnis 
geben, daß auf der Parteiaktivtagung des zentralen 
Staatsapparates der 1. Sekretär des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,
Genosse Walter Ulbricht, ausdrücklich anerkennend 
hervorhob, in welchem Umfange die Mitarbeiter im 
Bereich des Ministeriums der Justiz bereits das 
Staatsexamen abgelegt haben bzw. im Fernstudium 
stehen. Auch die Arbeit des Ministeriums an einer j. / , ' 
Ordnung der Ausbildung der mittleren Kader wurde 
hervorgehoben und damit die Verpflichtung begrün-., J j / ‘  
det, diese Aufgabe nach Diskussion mit den Sekre- ' 
tären, Gerichtsvollziehern, Kostensachbearbeitem bald »j/ .
zu einem Abschluß zu bringen. Die zentralen Justiz
organe sind jedoch verpflichtet, auf die Ausbildung 
der neuen und die Fortbildung der alten Kader noch 
mehr als bisher zu achten.

Wir denken, daß Staatsanwaltschaft und Gerichte 
jetzt bereits erfahrene und fachlich qualifizierte Mit
arbeiter haben, die Lektionen vor unserem Nachwuchs 
an den Juristischen Fakultäten halten können. In 
welcher Weise und auf welchen Gebieten dies zu einer 
regelmäßigen Einrichtung werden kann, und ob und 
wie sich dies mit einer Übernahme junger Wissen
schaftler in die Praxis verbinden läßt, sollte Gegen
stand der Aussprache zwischen Generalstaatsanwalt 
und Ministerium der Justiz einerseits und den wis
senschaftlichen Institutionen andererseits sein, wobei 
sich die Zugehörigkeit des Ministers der Justiz zum 
Wissenschaftlichen Beirat für Rechtswissenschaft beim 
Staatssekretariat für Hochschulwesen und zum Wis
senschaftlichen Rat der Juristischen Fakultät der 
Humboldt-Universität aktiver auswirken müßte als 
bisher.

Es ist unbefriedigend, daß die zentralen Organe 
sich noch immer zu wenig um den Inhalt des Fern
studiums kümmern, obgleich ihre zahlreichen eigenen 
Mitarbeiter, die Fernstudenten sind, die besten Infor
mationen geben müßten! Es gibt aber zu denken, wenn 
gerade die Richter, deren Entscheidungen während 
der Wahlbewegung kritisiert wurden, sich auf das im 
Fernstudium Gelehrte berufen!

Es ist richtig, daß Generalstaatsanwalt und Ministe
rium der Justiz beginnen, ihre Aufmerksamkeit auf 
die Fortbildung der Kader zu lenken, die bereits das 
Staatsexamen abgelegt haben. Auch hier wird sich 
eine gemeinsam zu lösende Aufgabe ergeben, bei 4$r 
auch die Mitarbeit der Richter des Obersten Gerichts 
und der Wissenschaftler erwartet wird.

Schließlich können wir nicht ohne eine gewisse 
Kritik an der staatspolitischen Schulung vorübergehen.

Es war eine richtige Maßnahme, die staatspolitische 
Schulung ihres allgemeinen Charakters zu entkleiden 
und sie den Fachministerien mit der Aufgabe zu über
geben, die politische Schulung der Mitarbeiter in enge 
Verbindung mit den jeweiligen fachlichen Aufgaben 
zu bringen. Aber auch wir sind in Gefahr geraten, die 
staatspolitische Schulung zu einer technisch-fach
lichen Fortbildung zu machen. Es erscheint erforder
lich, die Pläne, die noch bis in das Jahr 1958 hinein
laufen, schnellstens zu überprüfen.

Genosse Walter Ulbricht konnte feststellen, daß wir, 
im ganzen gesehen, einen Staatsapparat haben, der 
auf hohem moralischen Niveau steht. Das erfüllt mit 
Stolz und Genugtuung — verpflichtet jedoch zugleich, 
in den Anforderungen an unsere Mitarbeiter nicht 
nachzulassen.

Es ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Mit
arbeiter der Justiz, die enge politische Zusammen
arbeit mit allen Schichten der Bevölkerung innerhalb 
der Nationalen Front in seinem Wohnbereich, im 
Patenbezirk, im Patenbetrieb aufrechtzuerhalten.
Zu dieser Forderung an jeden Staatsfunktionär, das 
große Gespräch fortzusetzen und zu vertiefen, kommt 
jedoch noch eine weitere: die der regelmäßigen kör
perlichen Arbeit. Sie ist einerseits ein weiteres wich
tiges Mittel, den Staatsfunktionär mit den Werktäti-
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